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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz 'vom XXXXXXXXX, 
niit dem das Entschädigungsgesetz CSSR ge: 

. . ändert wird . 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I 

,Das Entschädigungsgeretz CSSR, BGBl. Nr. 4521 
1975, wh·cl wie folgt geändert: " 

1.Im § 11 hat der Abs. 4 zu entfallen. '. 

2. Im § 1.3 Abs. 1 hat der letzte Satz zu lauten: 
"Die ein:em Geschädigten gebührende Ents.chädi
gung ist mit 100000 RE, -cl. s. 640000 S, be
grenzt." 

3. Die im § 13 Abs. 2 je RE angeführten 
Schillingbeträge sind jeweils um 4 S je RE zu er
höhen. 

4. Im § 15 Abs. 4 tritt an die Stelle des Hun
dertsatzes ,,1'5 vom Hundert" der Hundertsatz 
,;7,5 vom Hundert"~ , 

5. Im § 23 Abs. 2 t1"itt an die S~ene des Hun
dertsatzes ,,80 vom Hundert" der Hundert~atz 
,,40 vom Hundert" 'und an die Stelle des Hun
dertsatzes ,,50 vom Hundert" der Hundertsatz 
,,25 vom Hundert". 

,6. Im § 27 tritt, an die Stelle des Hundert
satzes ,,25 VOll) Hundertet der Hundertsatz 
,,12,5 vom Hundert". 

7. Der§ 34hat zu lauten: 

siedler- und Vertriebenen-Entschädi,gungsg,esetz T 
UVEG, BGBl. Nr. '177/1962, sinngemäß anzuwen
den, jedoch Z. 7 mit der Maßgabe, daß 4Punkrie 
einer RE entspr,echen. Ist jedoch für solche Gege~
stände bereits eine Entschädigung nach § 6 UVEG. 
gdeistet worden, so ist Z. 7 mit der Maßgabe a+ 
zuwenden, daß 8 Punhe einer RE entsprech(!llf 

, I 

8. Im § 36 Abs. 1 tritt an die SteHe der JahreJ-
zahl ,,1979" die Jahreszahl,;1980". ' . I 

ARTIKELII 

übergangsbestimmungen' 

1. Die Bestimmungen des Artikels I' sind von 
Amts wegen auf die bis zum Inkraf~treten dies~s 
Bundesgesetzes erledigten Anmeldungen anz~
wenden. Für das Verfahren gelten die Bestim
mungen des Abschnittes ni. mit AusnahmedJr 
,§§ 36, ~7 u~d. 40 Abs. 1 ~. 3 sinngemäß. .", .1 

2. Eme Emlgung gemaß § 39 Abs. 2 oder eine 
ablehnende Erklärung der Finanzlandesditiektior 
oder die Rechtskraft einer Entscheidung der B'!ll1-
desentschädigtingskommission stehen der Berüd{
sichcigung eines durch Artikel I 'dieses 'Bunde~
gesetzes begründeten Anspruches nicht entgegeA. 

3. Hat die Finanzlandesdirektion in Fällen dJr 
Z. 1 bis zum 31. Dezember '1982 einem Entsch~
digungswerber keine oder keine weitere' Ent
schädigung angeboten, so sind die 13estimmung~il 
des § 40 Abs. 1 Z. 3 sinngemäß anzuwenden. I 

ARTIKELIII 
I 

,,§ 34. Für die Ermittlung der RE für Gege.n- Mit der Vollziehungdieses Bundesgesetzes iSlt 
stände des Hausrates ist die Anlage zum Um- der Bundesminister fUr Finanzen betraut; . 

I 
i 

. Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil licher Fragen erlassene Entschädigungsgesetz 
Das die Durchführung des Vertrages zwi- CSSR, BGBl. Nr. 452/1975, ist am 9. SepteJ

schen der Republik österreich und der Tsch,echo- bel' 1975 in Kraft getreten. Dieses Bundesgesetz 
slowakischen Sozialistischen Republik zur Rege- hat die Frist zur Anmeldung von Entschädigung~
lunßb"timmtor fm_iell" und .ormög,ru"mt- I ,n'prum,n mit 31. Doz,mb" 1979 bog"nl 

I 
I 

I 
I 

66 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



2 66 der Beil3!gen 

,Die AUSW1erlmBgderAamelder-und Ededi- .lingg,egenwertes für eine REer:gebende Verhesse
gungsstatistik betreffend das Entschädigllngsge- rung nicht aLlch zu einer Erhöhung des Abschlages 
setz CSSR zeigt, daß die Anzahl der erwarteten für die seinerzeit nach UVEG geleistete Ent
Anmeldungen und die Höhe der ausbezahlten schädigung führt. 
Ennschätdigungsbeträge wesentlich g'egenüber j,enen 
Zahlen zurückgebIi,eben sind, die Gegenstand der 4. Zu Z. 7: . 
jahrel3!ngen Vermögensverhandlungen gewesen Die Ermittlung der Rechnungseinheiten für 
waren. Gegenstände des Hrosra1les .ist den Grundsätzen 

Um zu erreichen, daß ooe Summe der Ent- gefolgt, die für die Ermittlung der Entsc.J.:tädigung 
schädigungsleistungen von der seitens der CSSR nach UVEG maßgebIich waren. Um Doppelzah
zu leistenden Globalentschädigung nicht wesent- lungen zu vermeiden, waren daher bisher für 
lich abweicht, ist eine Verbesserung bestimmter Hausrat, für <len bereits eine Entschädigung g,e-
materieller Vorschriften vorzunehmen. währt worden: ist, keine RE anzu~etzen. 

Die Anmeldefrist wird um ein weiteres Jahr. Um in diesen FäHen sicherzmstellen, daß die 
bis' zum 31, Dezember 1980 verlängert, um den , sich aus der Anhebung des SchiHinggegenwertes 
Anmeldeberechtigtenweiterhin Gelegenheit zu. je RE erg,ebende Verbesserung auch in diesen Flil
geben, ihre Ansprüche geltend zu machen. len entsprechend wirksam wird, war § 34 neu 

zu fassen. 
Dil'! sich durch die vorgesehene Verlängerung ; 

der Fristen und die damit verbundene voraus-· 5. Zu Z. 8: 
sichtliche Ausweitung des Abwicklungszeitraumes . 
um zwei Jahre ergebende Mehrarbeit machen eine Die Verlängerung der Anmeldefri·st erucheint 
.ent:spr.echende Erhöhung des PerSonal- und Sach- vor allem deswegen ertopderlich, weil eine große 
aufwandes erforderlich. Anzahl von Personen, deren Verrhögensveduste 

Gegenstand ,der zwischenstaatlichen Vermögens

H. Besonderer Teil 

Zu Artikel I: 

1. Zti,Z. 1: 

Die Anwengung der Bestimmung aes§ 11 
Abs. 4 führ~e oft .~ un~umutbaren Här;ten, die 
durm die 'Sprrochpraxis der Bu~desentschädigungs
kommission nur zum Teil gemildert werden 
konnten. Um eine -generdie Verbesserung zu 
.erzielen, war :die Bestimmung des § 11 Abs. 4 
.ersatZlos zu stl1eichen. 

2~ Zu z. ,2 und Z. 3: 

Durdt ,die Anheoong des SchiUinggegenwertes 
für jede RE um 4- S ergibt s,iCh ein Ansteigen 
tjes DUl'chsmnittwertes auf rund 10 S je RE. Die 
LiDear'c anhehung führt zur Begrenzung . der 
einem Geschädigten gebührerudenEntJschädigung 
mit nunmehr MO OOO,Schilling. 

3. ZU Z. 4 bis Z.6: 

Für eine nach UVEG, 13GBl. Nr. 177/1962, 
geleistete Entschädigung ist nach Maßgabe ,der 
Bestimmungen über die Ermittluncg der Entschä
digung für land- und forstwirtschftliches Ver
mögen und für Betriebsvermögen ein bestimm
ter Hundertsatz der im Einzelfall ermittelten RE 
in Abschlag zu bringen. Durch die vorgesehene 
Minderung des Abschlages um 500/0 wird sidler
gestellt, daß die s.ich aus der Erhöhung des Schil-

verhandlungen war,en, ihren Anspruch auf Ent
schädigungnodt nirnt angemeldet haben. 
Darüber hinaus mag die Verbesserung der Tor
genannten materiellen Bestimmungen vielleicht 
ein Anreiz sein, daß nunmehr auch jene Antrag
steller anmelden, dre wegen einer nicht ausr,ei
chend .erucheinenden 'Ents~digung bisher 'von 
einer Anmeldung Abstand genommen haben. 

Zu Artikel II: 

Ein durru,dieBesiimmungen dieser Novelle 
begünstigter Anspruchsherechtigter, dessen An~ 
trag hi·s ~ ihrem Inkrafttreten bereits ef\ledigt 
wurde, braucht von sich aus erst dann Schritte 
ZIlir Wahrung des Anspruches aus der Neuberech
mmg der Entschädigung .zu unternehmen~ wenn 
ihm nicht bl's zum 31. Dezember 1982darüber ein 
Anbot der Finamzlandesdirektion zugesteHt wird. 
Tritt ein solcher Fall ein, so hat der Anspruchs
herechtigtedie Möglichkeit, innerhalb einer Frist 
von drei Monaten nach Ablauf des Jahres 1982 
seinen Anspruch bei der Bundesentschädigungs
kommission geltend zu marnen. Es war ,ay,t:h noch 
zu veroeutlidlen, -daß weder ein .mit ,der Finanz
iandesdvrektiolil geschlossener Verglei.ch, der durch 
die Annahme eines Anbotes entstamden ist, noch 
eine ablehnende Stellungnahme der Finanzlandes
direktion oder eine Entscheidung der Bundesent
schä'digungskommission einer Berücksichtigung 
des durdldiese Nov.elle begründeten Anspruchs 
auf Neuberechnung entgegensteht. 
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